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Die gymnasiale Oberstufe im 
acht- / neunjährigen Bildungsgang

Informationen zum Übergang von der 
Einführungs- in die Qualifikationsphase
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Die gymnasiale Oberstufe 

Abiturzeugnis (Ergebnisse aus Block I und Block II)

Abiturprüfungen (Block II)

Zulassung zu den Abiturprüfungen

2. Jahr der Qualifikationsphase 

(Block I)
1. Jahr der Qualifikationsphase 

Versetzung (mittlerer Schulabschluss)

Einführungsphase 

FHR 
schul. Teil
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Abschlüsse

G8
Mittlerer Schulabschluss

• Schüler/innen des verkürzten Bildungsgangs erwerben mit der Versetzung 
in die Qualifikationsphase den mittleren Schulabschluss.

• Bei Nichtversetzung kann der mittlere Schulabschluss auf der Grundlage 
der Versetzungsbestimmungen der Realschule erworben werden:

Es werden ebenfalls 10 Fächer zugrunde gelegt.

Die Fächergruppe I wird durch eine weitere FS oder NW erweitert, sodass 
auch dieses Fach als Ausgleich in der Fächergruppe I herangezogen 
werden kann.
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G8
Hauptschulabschluss nach Stufe 10

• Bei Nichterlangen des mittleren Schulabschlusses kann ein dem 
Hauptschulabschluss nach Stufe 10 gleichwertiger Abschluss 
erworben werden.
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Nur G9
FHR nach EF

• Schulischer Teil der Fachhochschulreife nach der Stufe EF; 
zusätzlich eine abgeschlossene Berufsausbildung

Voraussetzung: Versetzung in die Stufe Q1

G8 und G9
FHR nach Q1

• Schulischer Teil der Fachhochschulreife nach Q1; zusätzlich eine 
abgeschlossene Berufsausbildung oder ein 1-jähriges gelenktes 
Berufspraktikum

– Wertung zweier aufeinander folgender Halbjahre

– 4 LK / 11 GK

– Pflichtfächer: D, M, FS, GW, NW

– Alle Kurse im Schnitt mindestens glatt ausreichend
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Belegverpflichtung insgesamt: 38 - 40 anrechenbare Kurse

und

Leistungskurse werden 5-stündig unterrichtet.

Grundkurse werden 3-stündig unterrichtet.

Ausnahmen:

neu einsetzende Fremdsprache: 4-stündig (nur als Grundkurs möglich)

Projektkurse: 2-stündig

2 Leistungskurse
7 Grundkurse

8. Grundkurs  oder Projektkurs

Die Qualifikationsphase

G8
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Grundkurse werden 3-stündig unterrichtet.
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neu einsetzende Fremdsprache: 4-stündig (nur als Grundkurs möglich)

2 Leistungskurse mindestens 6 Grundkurse

Die Qualifikationsphase

G9
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Belegverpflichtung insgesamt: 32 - 34 anrechenbare Kurse

Mindestkurszahlen in der 
Qualifikationsphase

• Pro Halbjahr sind zu belegen:

– 2 Leistungskurse

– In einem Jahr der Qualifikationsphase mindestens 7, in dem 
anderen 8 anrechenbare Grundkurse

• Am Ende von Q2 ist die Belegung nachzuweisen von:

– 8 LKs + mind. 30 GKs = insgesamt mind. 38 Kursen

(Ein belegter Kurs bezieht sich jeweils auf ein Halbjahr in der 
Qualifikationsphase.)
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Mindestkurszahlen in der 
Qualifikationsphase

• Pro Halbjahr sind zu belegen:

– 2 Leistungskurse

– mindestens 6 anrechenbare Grundkurse

• Am Ende von Q2 ist die Belegung nachzuweisen von:

– 8 LKs + mind. 24 GKs = insgesamt mind. 32 Kursen

(Ein belegter Kurs bezieht sich jeweils auf ein Halbjahr in der 
Qualifikationsphase.)

11

G9
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Aufgabenfelder und Fächer

Aufgabenfeld I sprachlich-literarisch-
künstlerisch

Deutsch

alle Fremdsprachen

Kunst und Musik

Aufgabenfeld II gesellschaftswissenschaftlich

Geschichte, 
Sozialwissenschaften, 
Geographie, 
Erziehungswissenschaft, 
Psychologie, Recht, 
Philosophie

Aufgabenfeld III mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch

Mathematik

Biologie, Physik, Chemie, 

Informatik, Technik

außerhalb der 
Aufgabenfelder

Religion

Sport

Projektkurse in Anbindung an ein Referenzfach (nur in der Stufe Q2)



Die Qualifikationsphase – Pflichtfächer
(als Grundkurs oder Leistungskurs)

Fach Q1 Q2

Deutsch X X X X

eine  Fremdsprache X X X X

Kunst oder Musik oder Literatur oder instrumental- oder vokalpraktischer Kurs (in 
der Regel Q1)

X X

eine Gesellschaftswissenschaft X X X X

Geschichte (alternativ in Q1) X X

Sozialwissenschaften (alternativ in Q1) X X

Mathematik X X X X

eine Naturwissenschaft (Bi, Ch, Ph) X X X X

Religion/ersatzweise Philosophie X X

Sport X X X X

Weitere Fremdsprache oder weiteres Fach aus dem Aufgabenfeld III X X X X

Weitere Fächer zur Erfüllung der Wochenstunden und Kursanzahl nach Wahl 
im Rahmen des schulischen Angebots
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Klausurverpflichtungen G8 / G9

Qualifikationsphase: - die 4 Abiturfächer,

- Deutsch,

- Mathematik,

- eine Fremdsprache (immer die neu einsetzende  FS),

- eine weitere Fremdsprache oder
ein weiteres Fach aus dem 
naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich 

Im letzten Halbjahr 
gelten 

Sonderregelungen!



Wahl der vier Abiturfächer (2 x LK und 2 x GK)

• Zwei  Fächer aus dem Kanon.
„Deutsch, Mathematik, Fremdsprache“.

• Abdeckung aller drei Aufgabenfelder,
wobei Kunst oder Musik das erste Aufgabenfeld alleine nicht 
abdecken kann.

• Erster Leistungskurs muss sein:
Deutsch oder Mathematik oder eine fortgeführte Fremdsprache oder 
eine Naturwissenschaft (PH, CH, BI)
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Konsequenzen der Bedingungen für die Wahl der 
Abiturfächer (2 Fächer aus D, M, FS):

Folgende Abiturfachkombinationen sind,

unabhängig von der Wahl als LK oder GK, ausgeschlossen:

- zwei Naturwissenschaften (bzw. NW + nat.-tech. Fach) 
- Naturwissenschaft + Sport
- Naturwissenschaft + Kunst/Musik

� Folgende Kombinationen bedingen Mathematik als Abiturfach: 

– die Wahl von Kunst oder Musik
– die Wahl von Sport
– die Wahl von zwei Fremdsprachen
– die Wahl von zwei Gesellschaftswissenschaften
16



Schullaufbahnbeispiel 1: Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt G8
Einführungsphase Abiturfach Q1 Q2 Anzahl der 

anrechenbaren 
Kurse1 2 3 4

1 Deutsch x x x x 4

2 Englisch LK x x x x 4

3 Kunst x x x x 4

4 Geschichte x x x x 4

5 Sozialwissenschaften 4. x x x x 4

6 Mathematik 3. x x x x 4

7 Chemie LK x x x x 4

8 Physik x x x x 4

9 Religion x x x x 4

10 Sport x x x x 4

11 Vertiefung E WStd 34 34 34 34 40

12 Vertiefung M

34 WStd.

Insgesamt 102 Wochenstunden (d.h. durchschnittlich 34 WStd/Schuljahr)
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Schullaufbahnbeispiel 2: weitere Gesellschaftswissenschaften G9
Einführungsphase Abiturfach Q1 Q2 Anzahl der 

anrechenbaren 
Kurse1 2 3 4

1 Deutsch x x x x 4

2 Englisch LK x x x x 4

3 Musik x x -- -- 2

4 (Geschichte) -- -- x x 2

5 Sozialwissenschaften -- -- x x 2

6 Geographie LK x x x x 4

7 Mathematik 3. x x x x 4

8 Physik 4. x x x x 4

9 Chemie x x x x 4

10 Religion x x -- -- 2

11 Sport x x x x 4

30 WStd. 31 WStd 31 WStd 31 WStd 31 WStd 36
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Berechnung der Gesamtqualifikation für G8 bzw. G9 (1)

Allgemeines:

Die Gesamtqualifikation ergibt sich aus den Punkten für:

• Block I (Halbjahresergebnisse aus den 4 Halbjahren der Qualifikationsphase,
wobei am Ende von Q2 die Abiturzulassung erreicht werden muss:

- Die Halbjahresergebnisse der GKs werden einfach, die der LKs zweifach gewichtet!

- Kurse mit 4 Punkten und weniger (Note 4- und schwächer) gelten als Defizitkurse!

- Kurse mit 0 Punkten gelten als nicht belegt!

• Block II (Ergebnisse der Abiturprüfungen in den vier Fächern)

• Die Leistungen aus den Abiturprüfungen der 4 Fächer werden je fünffach gewichtet!
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Block I: Halbjahresergebnisse aus den 4 Halbjahren der Qualifikationsphase Q1 und Q2
(mindestens 200, höchstens 600 Punkte)

Berechnungsunterschiede zwischen G8 und G9:

G8 Zur Berechnung der Abiturzulassung (Block I) werden die Halbjahresergebnisse 
folgender Kurse herangezogen:
- LK-Bereich: 8 LKs aus Q1 & Q2

- GK-Bereich: 27-32 Kurse aus Q1 & Q2, darunter die verpflichtend einzubringenden Fächer

G9 Zur Berechnung der Abiturzulassung (Block I) werden die Halbjahresergebnisse 
folgender Kurse herangezogen:
- LK-Bereich: 8 LKs aus Q1 & Q2

- GK-Bereich: 24-26 Kurse aus Q1 & Q2, darunter die verpflichtend einzubringenden Fächer

Berechnung der Gesamtqualifikation für G8 bzw. G9 (2)

Block II: Abiturbereich
(mindestens 100, höchstens 300 Punkte):

Leistungen in den 4 Fächern der Abiturprüfung (je fünffache Wertung)
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Zulassung zum Abitur – Leistungsdefizite (weniger als 5 Punkte)
bei Einbringung von allen 4 Halbjahreskursen in den Abiturfächern

Bei Einbringung von 35 – 40 Kursen aus Block I:

35 - 37 Kursen: 7 Defizite, davon höchstens 3 Leistungskursdefizite

38 - 40 Kursen: 8 Defizite, davon höchstens 3 Leistungskursdefizite

G8

Kein anzurechnender Kurs darf mit 0 Punkten abgeschlossen werden!

Maximal zulässige Defizite (20 %) bei Einbringung von 32-34 Kursen aus Block I:

32 Kursen: 6 Defizite, davon höchstens 3 Leistungskursdefizite

33 – 34 Kursen: 7 Defizite, davon höchstens 3 Leistungskursdefizite

G9
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Rücktritt und Wiederholung

Zu unterscheiden sind:

• ein Rücktritt, also eine freiwillige Wiederholung auf schriftlichen Antrag hin wegen 

Leistungsschwierigkeiten oder aus persönlichen Gründen

• eine Wiederholung, die wegen zu vieler Leistungsdefizite notwendig wird

• Rücktritt oder Wiederholung sind nur möglich, wenn die Gesamtverweildauer in der 
Oberstufe (4 Jahre) hierdurch nicht überschritten wird!

• Ein Rücktritt ist nur auf einen begründeten schriftlichen Antrag hin möglich (Termin 
beachten)!

Rücktritts- / Wiederholungsmöglichkeiten:

nach Q1.1: Rücktritt in die EF.2 (Verlust der Versetzung!)

nach Q1.2: Rücktritt in die / Wiederholung der Q1

nach Q2.1: Rücktritt in die / Wiederholung von Q1.2 und Q2.1

nach Q2.2: Rücktritt in die / Wiederholung der Q2

nach der Abiturprüfung: Wiederholung der Q2


